




• CO2-Einsparungen
2023: ca. 4,50 Mio. t
2024: ca. 4,75 Mio. t





Holz- und Pelletheizungen mit Schwerpunkt Süden

Bayern und Baden-
Württemberg bei der 
Nutzung BEG für 
erneuerbare Wärme 
vorne…..

…aber auch beim künftigen 
Handlungsbedarf. > 1 Mio.           
Ölniedertemperaturkessel 
sind alleine in Bayern 
auszutauschen. 



CO2-Preis – Holzenergie (noch) nicht betroffen



Kampf ums Heizungsgesetz (GEG)







Vorwurf: Nicht klimaneutral und nicht nachhaltig



Vorwurf: Nicht klimaneutral und nicht nachhaltig



Vorwurf: Nicht klimaneutral und nicht nachhaltig



Stoffliche und energetische Nutzung kein Widerspruch



Clemens Hüttinger

Neue Energien

Praxisseminar

“Heizen mit Holzpellets”

Gebäudeenergiegesetz (GEG) 

Förderbedingungen (BEG)

08.10.2024



- GEG-Novelle vom Bundestag am 08. September 2023 beschlossen und am 19. Oktober 2023 

im Bundesgesetzblatt veröffentlicht

- bei Einbau Biomassekessel keine Kombinations-Pflicht mehr mit Solarthermie bzw. 

Wärmepumpe für die WW-Bereitung

- auch Neubauten dürfen jetzt wieder an ein Biomasse-Wärmenetz angeschlossen werden

- Abscheidegrad der Staubemmissionen von mind. 80% entfällt

- GEG-Novelle ist am 01. Januar 2024 in Kraft getreten

- § 3 Nr. 14 a Begriffsbestimmung „Heizungsanlage“ 

Unter diesen Begriff fallen alle Holzheizungsanlagen wie zentrale Holzheizkessel und alle 

Pelletkaminöfen mit Wassertasche, aber keine Scheitholz-Kaminöfen auch keine 

wasserführenden Scheitholz-Kaminöfen

1) GEG – “Gebäudeenergiegesetz”

1.1) Wie sieht es mit Biomasse im GEG aus?



- § 71 Eine zentrale Heizungsanlage zur Nutzung von Biomasse ist eine Erfüllungsoption für die 

65%-EE-Wärme-Nutzungspflicht, die ohne weitere Berechnungen anerkannt wird! Bei einer 

Einzelraumfeuerungsanlage (Pelletkaminofen mit Wassertasche) ist ein rechnerischer Nachweis 

erforderlich.

Heizen mit Biomasse ist also gem. GEG zu 100% regenerativ!

- Geltungsbereich: 

• Für Neubauten sowie Bestandsgebäude, 

• für Wohn- und Nichtwohngebäude,

• erst wenn eine Heizung in einen Neubau oder Bestandsgebäude eingebaut wird 

(Bestandschutz – es darf repariert werden!)



1.2) Wann greift die 65% - EE - Nutzungspflicht?

Für seit Anfang 2024 bis zum Greifen der 65%-EE-Nutzungspflicht eingebaute Öl- und 

Gasheizungsanlagen gelten ab 2029 schrittweise steigende Pflichten, fossile durch biogene 

Brennstoffe zu ersetzen. Diese Mindestanteile betragen:

Ab 2045 wird der Einsatz fossiler Brennstoffe in allen Heizungsanlagen nicht mehr erlaubt sein.

- spät. ab 2029 mind. 15 Prozent

- ab 2035 mind. 30 Prozent

- ab 2040 mind. 60 Prozent

- ab 2045 mind. 65 Prozent



2) BEG-Förderrichtlinie, Einzelmaßnahme

- Einfamilienhaus, selbst bewohnt, können Antrag ab 27. Februar 2024 stellen 

- am 29. Dezember im Bundesanzeiger veröffentlicht und damit gültig ab 01. Januar 2024

(„BAFA“)

bisher zuständig: ab sofort zuständig:

(„Kreditanstalt für Wiederaufbau“)

- Nur Bestandsgebäude

- Förderung durch Investitionszuschüsse für Einzelmaßnahme

- Vorhabenbeginn nach 01.09.2024: Antrag muss vor Beauftragung der Maßnahme gestellt werden

- Antragstellung für Nichtwohngebäude bzw. Mehrfamilienhäuser noch nicht möglich



- bei Austausch von Öl-, Gas-, Nachtspeicherheizungen              

ohne Kombinationspflicht Solarthermie/PV/Wärmepumpe

- nur für Wohngebäude (z.B. nicht Industrie); nur für selbstnutzender Eigentümer, also nicht MFH

- bei Austausch von Öl-, Gas-, Nachtspeicherheizungen und Einbau Holzheizung              

mit Kombinationspflicht Solarthermie/PV/Wärmepumpe (bestehende Anlagen werden akzeptiert) 

- alte Heizung mind. 20 Jahre alt

- gefördert werden alle autom. beschickte Pellet-, Hackschnitzel-, oder Scheitholzvergaserkessel, 

Pelletkaminöfen mit Wassertasche sowie Kombikessel (keine Förderung von Scheitholz-Schwedenöfen)

- Emissionsanforderung reduziert, aber Liste der förderfähigen Kessel

- zeitliche Staffelung; alle 2 Jahre gibt es ab 01.01.2029 weniger; ab Ende 2036 sinkt dieser KB auf 0%



- ohne Kombinationspflicht Solarthermie/PV/Wärmepumpe 

- Emissionsanforderung: Staub unter 2,5 mg/m³

- selbstnutzende Wohneigentümer

- zu versteuerndes Haushaltseinkommen unter 40.000,- €

Höchstfördersatz: 70%! + 2.500,- €



Bei Antragstellung ab dem 1. September 2024 muss ein Lieferungs- und 

Leistungsvertrag mit dem entsprechenden Fachhandwerker abgeschlossen sein, der 

eine Klausel enthält, dass der Vertrag erst in Kraft tritt, wenn die Förderung bewilligt 

wurde (konditionierter Vertrag, auflösende/aufschiebende Bedingung). Außerdem muss 

der Heizungsbaubetrieb eine Beschreibung des geplanten Vorhabens liefern.

(Vertrags-Musterformulierungen der KfW oder in FAQ des BMWK unter 1.7)

Antragstellung:

Antragstellung erst nach Anmeldung auf dem Kundenportal bei der KFW:



Förderhöchstgrenzen Wohngebäude:



Förderhöchstgrenzen Nicht-Wohngebäude:



„notwendige Umfeldmaßnahmen für die Umsetzung des Heizungseinbaus“ wie z.B.:

Pelletlager

Elektroinstallation

Kaminsanierung

Fliesenleger

KFW-Infoblatt zu den förderfähigen Maßnahmen und Leistungen!



3) Pelletspeicher „ThermoPel“

3.1) mit MW2500 3.3) mit MW6000-E33.2) mit MW3000-E3 3.4) baus. Entnahme

- Alle Speicher grundsätzlich befahrbar für LKW!

- Schachtabdeckungen für Grünbereich begehbar oder bodeneben 

befahrbar 

- Speicher aus WU-Beton, dürfen auch im 

Grundwasser stehen, eigenauftriebsicher bis ca.1,20 m unter GOK



3.1) MW2500

7,5 – 12 m³ 

Einfamilienhäuser

monolitisch

Kesselleistung

bis ca. 25 kW

Versetzvorgang 

ca. 1 Std. mit 

fahrzeugeigenem Kran





3.2) MW 3000-E3

11 – 22 m³ 

monolitisch

Mehrfamilienhäuser,

Kindergärten, Schulen . . .

Kesselleistung

bis ca. 70 kW

Versetzvorgang 

ca. 1 – 2 Std. 

mit bauseitigem 

Kran



3.3a) mit MW6000-E3 Oval

30 m³ 

Wohnblöcke,

Kindergärten, Schulen . . .

Kesselleistung

bis ca. 100 kW

Versetzvorgang 

ca. 2 Std.

monolithisch



3.3b) mit MW6000-E3

45 – 60 m³ 

Segmente

Wohnblöcke,

Kindergärten, Schulen . . .

Kesselleistung

bis ca. 250 kW

Versetzvorgang 

ca. 4 - 6 Std.



Vielen Dank!




